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19. Mai 2023 Nummer 20

Der „Rödertal-Anzeiger“ erscheint wöchentlich. 
Er enthält u.a. die amtlichen Mitteilungen der Stadt Großröhrsdorf mit den Ortsteilen Kleinröhrsdorf, Bretnig und Hauswalde.

17. Jahrgang

Rödertal-Anzeiger
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  Stadtverwaltung Großröhrsdorf, Rathausplatz 1  035952.2830
 Fax 035952.28350
 E-Mail info@grossroehrsdorf.de
 Internet www.grossroehrsdorf.de

  Öffnungszeiten
 Montag 8:30 - 12:00 Uhr
 Dienstag 8:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
 Mittwoch geschlossen
 Donnerstag 8:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
 Freitag 8:30 - 12:00 Uhr

  Außenstelle Bretnig und Hauswalde  035952.58309
 Am Klinkenplatz 9, Ortsteil Bretnig
 Fax 035952.56887
 E-Mail heike.schoelzel@grossroehrsdorf.de

  Öffnungszeiten der Außenstelle Bretnig
 Dienstag: 8:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
 Freitag: 8:30 - 12:00 Uhr

Stadtverwaltung

Bereitschaft - Notfalldienste
Gasstörung 03 51 50 17 888 0 SachsenNetze HS.HD GmbH
Stromstörung 03 51 50 17 888 1 SachsenNetze HS.HD GmbH
Trinkwasser 0 35 94-777-0 WVB Bischofswerda
Abwasser 0 35 28-4 33 30 AZV „Obere Röder“ (Radeberg)

Notruf (Rettungsdienst, Feuerwehr) 112
Krankentransport und  
Kassenärztlicher Notfalldienst 03571 - 19222
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 116117

(die angegebenen Uhrzeiten gelten jeweils bis zum nächsten Wochentag)
Montag, Dienstag und Donnerstag: 19-7 Uhr
Mittwoch:  14-7 Uhr
Freitag:  von 14 Uhr (bis Montag, 7 Uhr)
Samstag/Sonntag:  rund um die Uhr (bis Montag, 7 Uhr)

Leitstelle Feuerwehr 03571 - 19296

 19.05. Heide-Apo. Radeberg, Schiller-Straße 95a 03528-442770
 20.05. Mohren-Apo. Radeberg, Hauptstraße 4 03528-445835
 21.05. Marien-Apo. Elstra, Parkgasse 2 035793-830
 22.05. Elefanten Apo. Großröhrsdorf, Mühlstraße 1 035952-58915
 23.05. Ost-Apo. Kamenz, Oststraße 45 03578-301266
 24.05. St.-Sebastian-Apo., Panschwitz-Kuckau, Mittelweg 5 035796-97311
  Linden-Apo. Langebrück, Liegauer Straße 6 035201-70011
 25.05. Stadt-Apo. Großröhrsdorf, W.-Rathenau-Str. 3 035952-33031

Apothekenbereitschaft Notdienstbereitschaft
8 - 8 Uhr des nächsten Tages

19.05. 9 - 11 Dr. Susanne Enghardt 03528/4874400
  Robert-Blum-Weg 6, 01454 Radeberg

20.05. 9 - 11 Desiree Proschmann 035797/73537
  Gustav-Sommer-Str. 14, 01936 Schwepnitz

Dienstbereitschaft der Zahnärzte Rufbereitschaft
7 - 7 Uhr des nächsten Tages

19.05.-26.05. Herr  TA Kubiessa, Ottendorf-Okrilla,
    Tel.: 035205/73388   

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
werktags 18 - 8 Uhr

Sa + So ganztägig,
nur nach telef. Anmeldung!

Impressum: Der Rödertal-Anzeiger erscheint wöchentlich am Freitag und wird in einer Auflage von 4700 Stück im Gebiet der Stadt Großröhrsdorf 
zur kostenlosen Mitnahme ausgelegt. Einzelexemplare können zum Einzelbezugspreis von 1,50 EUR von der Stadtverwaltung Großröhrsdorf über 
den Postweg erworben werden.
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Straße 7, 01900 Grdf., Tel.: 035952-32229, Fax: 035952-32230, info@muk-werbung.de; Druck: Stadtdruckerei Großröhrsdorf; Verantwortlich für 
den redaktionellen Teil: Bürgermeister Stefan Schneider (info@grossroehrsdorf.de), Rathausplatz 1, 01900 Großröhrsdorf, Tel.: 035952 - 283-0
Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge (Stadtverwaltung): Freitag der Vorwoche, 12.00 Uhr. Verantwortlich für Produktion und Anzeigen: 
m+k. Anzeigenannahme: m+k, Annahmeschluss: Montag der Erscheinungswoche 12.00 Uhr. Für Anzeigenveröffentlichungen und sonstige 
Veröffentlichungen gelten die Geschäftsbedingungen und Anzeigenpreislisten der Müller & Kunze GbR.  
Weitergehende Ansprüche aus den Veröffentlichungen, insbesondere auf Schadenersatz, sind in jedem Fall und ausdrücklich ausgeschlossen. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge widerspiegeln nicht die Meinung der Werberedaktion.

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung über die Aufstellung 
und Auslegung nach § 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
(gemäß § 3 Abs. 1 BauGB)

des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Melanchthonstraße“

Der Stadtrat der Stadt Großröhrsdorf hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 22.02.2022 folgenden Beschluss gefasst:
Der Stadtrat Großröhrsdorf beschließt die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Gewerbegebiet Melanchthonstraße“. Planungsziel ist die Schaf-
fung von Baurecht für eine Erweiterung des angrenzenden Gewerbe-
betriebes einschließlich Sicherung einer angemessenen Erschließung 
unter Berücksichtigung aller Umweltbelange.“

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 955/3 und 956/11 sowie 
Teilflächen der Flurstücke 956/3 und 956/6 der Gemarkung Großröhrs-
dorf mit einer Fläche von ca. 7.500 m².
Der Bebauungsplan wird im regulären zweistufigen Bebauungsplanver-
fahren mit Umweltprüfung und Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt.

Der Stadtrat der Stadt Großröhrsdorf billigte den Vorentwurf des Bebau-
ungsplanes „Gewerbegebiet Melanchthonstraße“ in seiner Sitzung am 
25.04.2023 und bestimmte ihn zur Offenlage.

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Melanchthon-
straße“, bestehend aus Planzeichnung, den textlichen Festsetzun-
gen und der Begründung mit Grünordnungsplan in der Fassung vom 
09.09.2022 liegt für die Dauer eines Monats öffentlich aus, und zwar 

vom 30. Mai 2023 bis einschließlich 30. Juni 2023

zu den Zeiten

Montag: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

bei der Stadtverwaltung Großröhrsdorf, Rathausplatz 1 in 01900 Groß-
röhrsdorf.
Gemäß § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB werden der Inhalt der ortsüblichen 
Bekanntmachung und sämtliche Planungsunterlagen auch auf der In-
ternetseite der Stadt unter https://grossroehrsdorf.de/web/cityweb/
bauleitplanung/ und dem zentralen Landesportal Bauleitplanung unter 
www.bauleitplanung.sachsen.de einsehbar.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Bedenken und 
Anregungen schriftlich und zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung 
Großröhrsdorf, Bauverwaltung, vorgebracht werden. 

Gemäß § 4a Abs. 6 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeu-
tung ist. 
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Öffentliche Bekanntmachung Öffentliche Bekanntmachung

Ein Antrag gemäß § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Stefan Schneider
Bürgermeister

Nutzungs- und Gebührenordnung
für die Inanspruchnahme der Hofescheune

Die Hofescheune ist eine Kulturstätte für multifunktionale Veranstaltun-
gen im Ortsteil Bretnig der Stadt Großröhrsdorf. Es wurde eine Ver-
sammlungsstätte für max. 260 Personen mit Eingangsbereich, Zuschau-
erbereich, Szenefläche und Sanitäranlage im EG sowie Technikraum 
und Künstlergarderobe im OG geschaffen. 
Der Ortschaftsrat Bretnig-Hauswalde hat am 20.04.2023 folgende Nut-
zungs- und Gebührenordnung beschlossen.

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Die Stadt Großröhrsdorf stellt ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Vereinen und Einrichtungen die Hofescheune für kulturelle und ge-
sellschaftliche Veranstaltungen und für Ausstellungen zur Verfügung.

(2) Darüber hinaus können die Räume auch an auswärtige Veranstal-
ter vermietet werden, sofern Belange der Stadt Großröhrsdorf nicht 
entgegenstehen, die betrieblichen und personellen Verhältnisse 
dies zulassen und die Veranstaltung mit ihren Zielen und mit dem 
Charakter der Räume zu vereinbaren ist. 

§ 2
Vermietungsgegenstand

(1) Neben den kommunalen Veranstaltungen wie Schuleinführung und 
Kirmes u.a. sowie Vereinsveranstaltungen, kann die Hofescheune 
auch für Geburtstags-, Hochzeits-, Firmenfeiern und Messen ge-
nutzt werden. 

(2) Ausgeschlossen sind Veranstaltungen, die
 - erhebliche und unzumutbare Lärmbelästigung für die Anlieger mit 

sich bringen,
 - außergewöhnliche Verschmutzungen zur Folge haben. 
(3) Die Entscheidung über die Zulassung einer Veranstaltung trifft die 

Stadt Großröhrsdorf. 
(4) Für die Vermietung der Hofescheune nebst Zubehör ist die Stadt 

Großröhrsdorf zuständig.
(5) Die Vermietung der Künstlergarderobe richtet sich nach der Art und 

Zweck der Veranstaltung.
(6) Das Mietverhältnis zwischen der Stadt Großröhrsdorf und dem Nut-

zer wird durch einen privatrechtlichen Mietvertrag geregelt.
(7) Ein Rechtsanspruch auf Vermietung der Hofescheune besteht 

nicht.

§ 3
Allgemeine Mieterpflichten

(1) Die Hofescheune und das Inventar dürfen nur für die im Mietvertrag 
genannten Veranstaltungen und für die vereinbarte Zeit benutzt wer-
den. Der Nutzer ist zu schonender Behandlung verpflichtet. Tische 
und Stühle sind nicht schiebend, sondern tragend zu befördern. 

(2) Die Gänge und Notausgänge, die Notbeleuchtung, Feuerlöschein-
richtungen und Feuermelder dürfen nicht verstellt oder verhängt 
werden.

(3) Der Nutzer hat dafür zu sorgen, dass die Feuerwehrein- bzw. -aus-
fahrten nicht blockiert werden. Zum Parken kann die befestigte Stell-
fläche parallel zur Hofescheune genutzt werden. Ist diese nicht aus-
reichend, sind die Parkflächen außerhalb des Hofeparks zu nutzen. 

(4) Der Nutzer ist für die Reinigung der Theke, der Ablagen und Regale 
in Küche und Getränkelager sowie für die Säuberung des Außenbe-
reichs (inkl. des Aufsammelns von Zigarettenkippen) zuständig.

(5) Die anfallenden Müll- und Abfallprodukte sind durch den Nutzer 
ordnungsgemäß auf eigene Kosten zu entsorgen.

(6) In allen Räumen gilt uneingeschränktes Rauchverbot.
(7) Der Nutzer verpflichtet sich, alle durch ihn, seine Mitglieder und 

Gäste sowie alle bei Gelegenheit einer vorgenommenen Beförde-
rung von Geräten, Waren usw. entstandenen Schäden am angemie-
teten Objekt, gleich, ob es ein Versehen betrifft oder nicht, auf sei-
ne Kosten durch ordnungsgemäße Reparatur beseitigen zu lassen 
bzw. die Kosten der Ersatzbeschaffung zu tragen.

(8) Der Nutzer ist für die Einhaltung der Sicherheits-, Ordnungs- und 
Brandschutzvorschriften insbesondere der Hausordnung verant-
wortlich. Eine Nebelmaschine und Pyrotechnik dürfen nicht ver-
wendet werden. Bei Verlassen der Räumlichkeiten ist eine Kontrolle 
durchzuführen ob:

 • alle Wasserhähne geschlossen,
 • alle Fenster geschlossen,
 • das Licht gelöscht,
 • alle sonstigen elektrischen Geräte ausgeschalten sind.
(9) Das Abbrennen von Feuerwerken ist in der Zeit von 15. Februar bis 

zum 15. September eines jeden Jahres zum Schutz der Weißstör-
che gemäß der Fortschreibung des sächsischen Artenschutzpro-
gramms „Weißstorch“ verboten. Die Mieter der Hofescheune haben 
ihre Gäste darüber zu informieren. 

§ 4
Mietpreis

(1) Für die Nutzung der Räume und die Inanspruchnahme von Mobiliar 
werden privatrechtliche Entgelte erhoben. Ein Vor- und Nachberei-
tungstag ist inbegriffen. 

 a) private Nutzer, gemeinnützige, ortsansässige Vereine 
  (Nachweis erforderlich)
  Miete inkl. Reinigung  500,00 €
  zuzüglich angefallener Stromkosten

 b) kommerzielle Nutzer, nicht ortsansässige Vereine
  Miete inkl. Reinigung  650,00 €
  zuzüglich angefallener Stromkosten

 c) interne Veranstaltungen von örtl. Vereinen, 
  Kindertagesstätten, Grundschulen

 Miete inkl. Reinigung 100,00 €
  zuzüglich angefallener Stromkosten

 Hierin enthalten sind die Kosten für Wasser, Abwasser, Handtücher, 
Toilettenpapier, Handseife und das gestellte Mobiliar. 

(2) Abweichend von Abs. 1 Buchstabe a) und b) reduzieren sich die Miet-
preise in den Monaten November bis März um 50 Prozent. In der Zeit 
vom 20. Dezember bis 6. Januar wird die Hofescheune nicht vermietet. 

(3) Bei mehrtägigen Veranstaltungen von Dritten auf der Hofewiese be-
trägt der Mietpreis je angefangene 20 m² Stellfläche 8,00 € und 
100,00 €/Tag für die Toilettennutzung zuzüglich abrechenbarer 
Betriebskosten. 

(4) Für jeden zusätzlichen Tag werden 100,00 € erhoben.
(5) Werden die Tischdecken der Stadt benutzt, sind die Reinigungs-

kosten zusätzlich direkt an die Wäscherei zu entrichten. Die Ab-
holung der benutzten Tischdecken durch die Wäscherei regelt die 
Stadt.

(6) Der Bürgermeister ist berechtigt, bei Veranstaltungen, die im be-
sonderen Interesse der Stadt Großröhrsdorf durchgeführt werden, 
den Mietpreis zu reduzieren oder ganz zu erlassen.

§ 5
Zahlung des Mietpreises

Mit der Reservierungsbestätigung wird sofort eine Anzahlung in Höhe 
von 50% des Mietpreises fällig. Der Restbetrag ist innerhalb von 14 Ta-
gen nach Rechnungslegung an die Stadt Großröhrsdorf zu zahlen.

§ 6
Hausrecht

Die von der Stadt Großröhrsdorf beauftragen Dienstkräfte üben gegen-
über dem Veranstalter das Hausrecht aus. Ihren Anordnungen ist Folge 
zu leisten. (—>)



Rödertal-Anzeiger Nr. 20 vom 19.05.2023- 4 -

§ 7
Ablauf der Veranstaltungen

(1) Der Nutzer trägt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen und 
störungsfreien Ablauf seiner Veranstaltung allein. Er hat alle erfor-
derlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.

(2) Soweit festgestellt wird, dass die Benutzungs- und Gebührenord-
nung nicht vollständig beachtet wurde und hierdurch Schäden 
entstanden bzw. Ordnungswidrigkeiten begangen worden sind, ist 
die Stadt Großröhrsdorf den Nutzer gegenüber berechtigt, weitere 
Vermietungen von Räumlichkeiten zukünftig abzulehnen.

§ 8
Dekoration und Werbung

(1) In den gemieteten Räumen dürfen Gegenstände nur an den von der 
Stadt Großröhrsdorf ausdrücklich vorgesehenen Stellen oder sonst 
nur mit besonderer Zustimmung angebracht oder aufgestellt wer-
den. Jede Art von Werbung bedarf in allen Fällen der besonderen 
Erlaubnis der Stadt Großröhrsdorf.

(2) Der Nutzer hat die Pflicht, mitgebrachte Gegenstände nach der Ver-
anstaltung unverzüglich zu entfernen. Kommt der Nutzer dieser Ver-
pflichtung nicht nach, so kann die Stadt Großröhrsdorf die Wieder-
herstellung des ursprünglichen Zustandes auf Kosten des Nutzers 
durchführen lassen.

§ 9
Eintrittskarten

Die Beschaffung der Eintrittskarten für seine Veranstaltungen obliegt 
dem Nutzer. Er hat dafür zu sorgen, dass die auf den Eintrittskarten ab-
gedruckten Einlassbedingungen eindeutig sind und mit den öffentlichen 
Ankündigungen (Plakataushang, Werbezettel, Anzeigen in den Tageszei-
tungen) übereinstimmen. Es dürfen grundsätzlich nur so viele Eintritts-
karten verkauft oder verteilt werden wie Plätze in der Hofescheune zur 
Verfügung stehen. Die Rettungswege und Fluchttüren sind freizuhalten.

§ 10
Bewirtschaftung

(1) Die Bewirtschaftung der Veranstaltung obliegt dem Nutzer. Er hat 
dafür Sorge zu tragen, dass die Hygienevorschriften und andere 
gesetzliche Regelungen eingehalten werden. 

(2) Eine gegebenenfalls erforderliche Ausschankgenehmigung (Anzei-
ge eines vorübergehenden Gaststättengewerbes) ist vom Nutzer 
beim Hauptamt, Sachbereich Ordnungswesen in der Stadt Groß-
röhrsdorf einzuholen.

(3) Der Nutzer ist verpflichtet, die jugendschutzrechtlichen Bestimmun-
gen (insbesondere das Verbot des Alkoholausschanks an Jugend-
liche) einzuhalten.

§ 11
Schutz der Nachtruhezeiten

(1) Die Dauer der musikalischen Unterhaltung ist auf 0:00 Uhr begrenzt. 
Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Lärm nach außen 
dringt, durch den andere unzumutbar belästigt werden. Fenster und 
Türen sind erforderlichenfalls geschlossen zu halten, insbesondere 
in den in der Polizeiverordnung festgelegten Nachtruhezeiten. 

(2) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der Polizeiverord-
nung der Stadt Großröhrsdorf werden entsprechend mit einem 
Bußgeld geahndet.

(3) Für öffentliche Veranstaltungen ist eine erforderliche Ausnahme-
genehmigung, wegen Verlängerung der Dauer der musikalischen 
Unterhaltung, beim Hauptamt, Sachbereich Ordnungswesen in der 
Stadt Großröhrsdorf vom Nutzer einzuholen.

§ 12
Haftung

(1) Der Nutzer muss die Hofescheune vor Beginn der Veranstaltung 
und nach Ende gemeinsam mit dem zuständigen Mitarbeiter der 
Stadt Großröhrsdorf besichtigen. Dabei wird der Zählerstand für 
die Abrechnung der Stromkosten abgelesen. Soweit hierbei keine 
Beanstandungen durch den Nutzer erhoben werden, gelten die ge-

mieteten Räume als in ordnungsgemäßem Zustand übernommen. 
(2) Für Schäden, die durch den Nutzer, dessen Beauftragte oder Dritte 

im Zusammenhang mit der Veranstaltung an den gemieteten Räu-
men, Einrichtungen, Geräten und Außenanlagen verursacht werden, 
haftet der Nutzer. Dem Nutzer obliegt der Nachweis darüber, dass 
ein schuldhaftes Verhalten nicht vorgelegen hat. Er hat jeden ent-
standenen Schaden der Stadt Großröhrsdorf mitzuteilen.

(3) Dies gilt für alle Beschädigungen, die von der Übernahme an bis 
zur Übergabe an die Stadt Großröhrsdorf entstehen.

(4) Die Stadt Großröhrsdorf haftet nicht bei Versagen von Einrichtungs-
gegenständen, bei Betriebsstörungen technischer Anlagen und 
sonstigen die Veranstaltung verhindernden und beeinträchtigenden 
Ereignissen.

(5) Der Nutzer hat die Stadt Großröhrsdorf von Ansprüchen jeder Art, 
die von dritter Seite gegen sie aus Anlass der Veranstaltung erho-
ben werden, freizustellen.

§ 13
Rücktritt vom Vertrag

(1) Sollte der Nutzer vor Beginn des Mietverhältnisses vom Vertrag zu-
rücktreten, macht die Stadt Großröhrsdorf Bearbeitungsgebühren 
geltend. 

 Die Kosten hierfür betragen im Einzelnen:
 - Abmeldung bis 30 Tage vor Mietbeginn, 15 % des Mietpreises und
 - Abmeldung ab 29. Tag vor Mietbeginn und bei Nichtantritt, 50 % 

des Mietpreises.
 Bei Nichtantritt kann vom Nutzer ein Ersatz/Vertreter benannt wer-

den, ohne das zusätzliche Kosten entstehen.
(2) Die Stadt Großröhrsdorf behält sich das Recht vor, vom Vertrag zu-

rückzutreten, wenn sie die vermietete Hofescheune aufgrund unvor-
hergesehener und außergewöhnlicher Umstände dringend selbst 
benötigt. In einem solchen Fall erfolgt die sofortige Rückzahlung 
der Anzahlung. Eine weitergehende Entschädigung erfolgt nicht.

§ 14
In-Kraft-Treten

Die vorstehende Benutzungs- und Gebührenordnung für die Inan-
spruchnahme der Hofescheune der Stadt Großröhrsdorf tritt am Tag 
nach ihrer Beschlussfassung, dem 21.04.2023 in Kraft.

Großröhrsdorf, 21.04.2023

Reinhard Marz
Ortsvorsteher

Beschluss der 38. öffentlichen Sitzung 
des Verwaltungsausschusses

am 09. Mai 2023

- Beschluss VA-011.38/23
 Vermietung des Objektes Bergmannstraße 7

Öffentliche Bekanntmachung Öffentliche Bekanntmachung

Informationen zu einer Sitzung

Die 32. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Bretnig-Hauswalde fin-
det am

Donnerstag, dem 25.05.2023 um 19.30 Uhr 
im Ratskeller des ehemaligen Gemeindeamtes im OT Bretnig

statt. 
Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.03.2023
2. Anfragen der Bürger
3. Informationen des Ortsvorstehers

Stadtnachrichten
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Unsere Stadt im Internet:
www.grossroehrsdorf.de

Stadtnachrichten Stadtnachrichten

Bekanntmachung des Staatsbetriebes Sachsenforst
zum Vorhaben „Aktualisierung der selektiven 

Waldbiotopkartierung“ vom 25.04.2023

Die laufende Aktualisierung der Waldbiotopkartierung gehört gemäß § 
37 Abs. 1 Nr. 10 SächsWaldG zu den Aufgaben und Zuständigkeiten 
der Forstbehörden.
Für die im Jahr 2023 durchzuführende Aktualisierung der Waldbiotop-
kartierung im Bereich der Gemeinden Frankenthal, Großharthau, Arns-
dorf, Steinigtwolmsdorf und Schmölln-Putzkau sowie der Stadt Groß-
röhrsdorf sind eigene Mitarbeiter des Sachsenforst, Geschäftsleitung, 
Referat Naturschutz im Wald für die Kartierung verantwortlich.
Die Mitarbeiter von Sachsenforst werden die zu untersuchenden Flä-
chen im Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge im Sinne des 
§ 40 Abs. 6 SächsWaldG und § 37 Abs. 2 SächsNatSchG von Juni bis 
September 2023 begehen.
Wir bitten die betroffenen Eigentümer und Nutzer um Verständnis.
Im Forstbezirk kann Ihnen der Sachbearbeiter für Waldökologie und 
Naturschutz Auskunft darüber erteilen, ob ihr Flurstück von den Bege-
hungen berührt ist.
Ihr zuständiger Ansprechpartner ist:
Sachbearbeiter Waldökologie und Naturschutz Kai Noritzsch; neustadt.
poststelle@smekul.sachsen.de; 03596 585710

Antragsstart für Härtefallhilfe bei Heizkosten

Privathaushalte, die mit Heizöl, Holzpellets und Ähnlichem heizen, kön-
nen in Sachsen ab sofort einen Antrag auf Unterstützung wegen der 
hohen Energiepreise stellen. 
Berechtigt sind Betreiber von Heizungsanlagen in Privathaushalten, die 
2022 in besonderer Weise von Preissteigerungen bei Heizöl, Flüssiggas, 
Holzbriketts, Holzpellets, Holzhackschnitzeln, Scheitholz, Kohle oder 
Koks betroffen waren. Entscheidend für die Frage, ob die Kosten im 
Entlastungszeitraum angefallen sind, ist das Lieferdatum der Heizmittel. 
Ergänzend dazu gilt die Rechnung als Nachweis, dass im Entlastungs-
zeitraum bestellt und bis spätestens Ende März 2023 geliefert wurde.
„Wer im Jahr 2022 mehr als doppelt so viel für den jeweiligen Energieträ-
ger bezahlt hat als den von Bund und Ländern ermittelten Referenzpreis, 
kann 80 Prozent der darüberhinausgehenden Mehrkosten erstattet be-
kommen“ gilt laut Energieministerium. Die Mindestsumme für die Entlas-
tung liege bei 100 Euro, die Obergrenze bei 2.000 Euro je Haushalt. 
Die Zahlungen sind den Angaben zufolge unabhängig vom Einkommen. 
Für die jeweiligen Energieträger gelten unterschiedliche Referenzpreise 
(brutto). Für Heizöl sind es beispielsweise 71 Cent je Liter, bei Flüssiggas 
57 Cent je Liter, bei Holzpellets 24 Cent je Kilogramm.
Die Antragstellung soll vom 8. Mai bis 20. Oktober digital bei der Sächsi-
schen Aufbaubank - Förderbank (SAB) gestellt werden. Die SAB hält auf 
ihrer Internetseite neben dem Antragsportal einen Online-Rechner vor. 
Dort können potenzielle Antragstellerinnen und -steller vorab prüfen, ob 
sie grundsätzlich eine Härtefallhilfe bekommen können.

Kreisverkehrswacht Bautzen e.V.

Verkehrsteilnehmerschulung

Die nächste Verkehrsteilnehmerschulung findet am Dienstag, den 
23.05.2023, um 19:00 Uhr in der Festhalle Großröhrsdorf statt.

Zanke, Kreisverkehrswacht Bautzen e.V

4. Anfragen der Ortschaftsräte

Ein nichtöffentlicher Teil kann sich anschließen. 

Reinhard Marz
Ortsvorsteher

Informationen zu einer Sitzung

Zur 32. Sitzung des Kleinröhrsdorfer Ortschaftsrates lade ich Sie herz-
lich 

am Montag, 22. Mai 2023, 19 Uhr,
in das Gemeindezentrum Kleinröhrsdorf
(Großröhrsdorfer Str. 15, 01900 Großröhrsdorf OT Kleinröhrsdorf)

ein. 
Tagesordnung:
TOP 01 Begrüßung, Beschluss der Tagesordnung
TOP 02 Einwohneranfragen
TOP 03 Protokollkontrolle
TOP 04 Beschluss zur Gebührenordnung für das Gemeindezentrum 

Kleinröhrsdorf
TOP 05 Bericht des Ortsvorstehers 
TOP 06 Anfragen der Ortschaftsräte

Es wird sich ein nichtöffentlicher Teil anschließen.

Peter Nietzold
Ortsvorsteher 

Grundschule - Praßerschule

Anmeldung zur Schulaufnahme für Schulanfänger
im Jahr 2024

in die Grundschule -Praßerschule- Großröhrsdorf

Das Einzugsgebiet unserer Schule umfasst das Stadtgebiet Großröhrs-
dorf und den Ortsteil Kleinröhrsdorf, nicht die Ortsteile Bretnig und 
Hauswalde.
Schüler, welche mit Hauptwohnsitz an der Ortsgrenze von Großröhrs-
dorf und Bretnig-Hauswalde wohnen, können nach Bedarf des Schulträ-
gers auch dem jeweils anderen Einzugsbereich zugeordnet werden. Die 
individuelle Zuordnung erfolgt dann durch Verwaltungsakt des Schulträ-
gers in Abstimmung mit den Schulleitern. 
(Beschluss des Stadtrates vom 28.03.2017)

Für den Schulbesuch 2024 sind alle Kinder anzumelden, die bis 
zum 30.06.2024 das 6. Lebensjahr vollenden.
Kinder, die das 6. Lebensjahr später vollenden, können angemeldet 
werden.
Die Entscheidung über die Aufnahme trifft der Schulleiter.

Wünschen die Eltern, dass ihr Kind eine Grundschule besucht, die au-
ßerhalb des für sie maßgeblichen Schulbezirkes liegt, stellen sie unter 
Angabe von Gründen spätestens bis zum 15. Februar 2024 einen Antrag 
auf Aufnahme an der Schule, die das Kind nach ihrem Wunsch besu-
chen soll (§ 25 Sächsisches Schulgesetz).
Die Entscheidung darüber trifft der Schulleiter mit Zustimmung der 
Schulaufsichtsbehörde.

Die Anmeldeformulare werden ab dem 23.08.2023 über die jeweiligen 
Kindertageseinrichtungen ausgegeben. 

Am 06.09. und 07.09.2023 kann die Anmeldung durch einen Personen-
sorgeberechtigten (ohne Schulanfänger) in der Zeit von 15:30 bis 18:00 
Uhr oder nach Vereinbarung im Sekretariat der Praßerschule stattfinden.

Bitte Geburtsurkunde vorlegen!

Filip
Schulleiterin

Wir bitten um Beachtung!

Das Einwohnermeldeamt ist in der Woche 

vom 22.05. - 26.05.2023 geschlossen. 

In dieser Zeit sind Beantragungen und Abholungen von 
Ausweisen bzw. Pässen und Ummeldungen 

nicht möglich.

Ferner bleibt die Aussenstelle der Stadtverwaltung
im Ortsteil Bretnig bis Ende Mai geschlossen.
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Kulturprojekt Rödertal e.V.

Ein Prosit zur Himmelfahrt-Einkehr

Das Kulturprokjekt Rödertal e.V. lädt Sie am 18.05.2023 zum Männertag 
recht herzlich ein. Es gibt Bockwurst und frisch gezaptes Fassbier, ab 
9:30 Uhr auf dem Mühlberg 6 im Ortsteil Bretnig. 
Die Vereinsmitglieder freuen sich auf Ihren Besuch.  

Präsidium 

Wanderverein Großröhrsdorf e.V.

Wanderung am 24.05.23 - 
Wo August der Starke einst fröhlich jagte

Die Senioren des Wandervereins Großröhrsdorf e.V. treffen sich am 
Mittwoch, dem 24.05.23, um 7:40 Uhr am Bahnhof in Großröhrsdorf. 
Wir fahren mit dem Zug über Dresden-Neustadt nach Radebeul Ost. 
Mit der Lößnitzgrundbahn geht es dann bis Moritzburg, wo wir unsere 
Wanderung beginnen. 
Die Rundwanderung auf dem Königsweg führt uns zu verschiedenen 
Orten der Moritzburger Kulturlandschaft mit zahlreichen Sehenswürdig-
keiten und Aussichtspunkten. 
Durch den Friedewald, an den Himmelsteichen entlang geht es zur 
Vogelbeobachtungsstelle am Frauenteich. Vorbei am Fasanenschlöss-
chen, dem kleinsten Königsschloss Sachsens, gelangen wir zur „Aus-
spanne am Leuchtturm“, wo wir unsere Mittagsrast einlegen. Die Ver-
pflegung erfolgt wie üblich aus dem Rucksack. Evtl. kann dort auch ein 
kleiner Imbiss eingenommen werden.  Vom Leuchtturm aus wandern 
wir am Kanal entlang zum Barockschloss Moritzburg. Bei der Besichti-
gung der Schlossanlage können wir auf einer Treppe noch „Aschenbrö-
dels Schuh“ bewundern. Anschließend treten wir mit Bus und Bahn die 
Heimreise an. Die Strecke unserer Wanderung beträgt ca. 12 km. Die 
Rückkehr ist für ca. 16:00 Uhr in Großröhrsdorf geplant. 
Die Anmeldung für Mitglieder des Wandervereins bitte bis Dienstag, den 
23.05.23, um 17:00 Uhr online auf www.wanderverein-online.de oder 
telefonisch auf AB 035952 48999 vornehmen. Bitte den Bedarf für Fahr-
karten verbindlich angeben, um Unstimmigkeiten bei den vielen Mög-
lichkeiten zu vermeiden.

Rolf Poitzsch

Förderverein Kleinröhrsdorf e.V.

Einladung zum Handarbeitstreff!

Ich lade hiermit alle Handarbeitsbegeisterten und welche, die es werden 
wollen, am 22. Mai 2023, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr in das Gemeindezen-
trum von Kleinröhrsdorf ein.
Bitte bringt Eure angefangenen oder schon fertig gestellten Handarbei-
ten mit und Ideen, was wir mal gemeinsam schaffen könnten.
Ich bedanke mich schon jetzt für die rege Teilnahme. Für weitere Infor-
mationen (Tel: 035952–32757 + AB)!

Ute Liebold

SG Kleinröhrsdorf e.V. - Abt. Kegeln
www.kegeln-in-kleinroehrsdorf.de

Deutscher Meister gesucht

Nun war es soweit – Olaf Schurig hatte sich nach der Vizemeisterschaft 
der Senioren in Sachsen für die Deutschen Meisterschaften in Wiesba-
den qualifiziert. Und genau dahin ging es nun für unseren Kleinröhrs-
dorfer Star-Kegler am vergangenen Wochenende – begleitet von einer 
blau-weißen Fangemeinschaft.
Was war das Ziel? War doch schon das Erreichen dieser Meisterschaft 
eine Sensation für unsere kleine Sportgemeinschaft. 20 Starter aus 
ganz Deutschland – alles Meister ihrer Bundesländer oder gesetzte Top-
Spieler - sollten sich in der Vorrunde am Samstag um die 8 Sonntags-
Finalplätze wettstreiten. 
Olaf war in Runde 2 von 5 am Start. Das erste Mal bei einem derartigen 

Vereine und Verbände

Ereignis – die Anspannung war zu sehen, die ersten Hälfte der 120 
Kugeln eher verhalten (133 und 138 Holz je nach 30 Kugeln). Ist hier 
der Zug schon Richtung Finale abgefahren? Bahn 3 dann die ersehnte 
Steigerung auf 155 Holz, geht da noch etwas? Der letzte Durchgang 
wird es entscheiden… 139 Holz – Gesamt 565 Holz – Platz 5 nach 8 
Startern.  Was machen die nun verbleibenden 12 Kegler? Alle kämpf-
ten, doch nur 5 konnten an Olaf vorbeiziehen. Am Ende stand Platz 10 
auf der Ergebnisliste. Unglaublich – eine TOP 10 Platzierung bei den 
deutschen Meisterschaften! Wer hat das schon auf seiner Visitenkarte 
stehen? Einziger Wermutstropfen… zum Finaleinzug und somit an der 
endgültigen Sensation fehlten nur 5 Holz.

Olaf, die SG Kleinröhrsdorf ist stolz auf dich! Durch dich kennt man nun 
das „kleene Kleeröhrschdorf“ auch in Kegler-Deutschland! Darauf ein 
dreifaches „Gut Holz“!

SC1911

Ergebnisse
Dienstag, 09.05.
E-Junioren FS Radeberger SV 2 – SC 1911 1:1

Mittwoch, 10.05.
C-Junioren KL SV Königsbrück/ Laußnitz – SC 1911 5:2

Samstag, 13.05.
F-Junioren KL SC 1911 – FV Ottendorf-Okrilla 05 0:1
F-Junioren KL SC 1911 2 – SV Liegau-Augustusbad 2 1:0
B-Junioren KL JSG SüdWest-Lausitz – SV Liegau-Augustusbad 1:1
D-Junioren LK SG Dresden Striesen 2 - JSG SüdWest-Lausitz 7:1
D-Junioren KL SC 1911 – SV Burkau 1:5
2. Männer KK SC 1911 2 – SpG Großharthau/Burkau 2 3:0
1. Männer KOL SC 1911 – SV Post Germania Bautzen 1:2

Sonntag, 14.05.
E-Junioren KL SC 1911 – SV Grün- Weiß Elstra 5:0
A-Junioren KL SpG SV Königsbrück/SV G-W Schwepnitz -
  JSG SüdWest-Lausitz 0:2
C-Junioren KL JSG SüdWest-Lausitz – FV Ottendorf-Okrilla 05 abges.
C-Junioren KL SpG Nebelschütz/ Marienstern – SC 1911 1:1

Wieder Dreier für E1

Die E1- Junioren um Jonny Hude und Torsten Lau erkämpfen sich in ei-
nem sehenswerten Spiel beim SV Grün-Weiß Elstra weitere drei Punkte 
in der Meisterrunde. Das Spiel auf heimischem Rasen war mit 5:0 Toren 
für die Rödertaler eine klare Sache und gibt Aufwind für die anstehen-
den Aufgaben. Weiter so, Jungs!
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Vorschau
Samstag, 20.05.
09:00 F-Junioren KL Hoyerswerdaer FC – SC 1911
11:00 B-Junioren KL  SpG SG Großnaundorf/Lomnitzer SV - 
    JSG SüdWest-Lausitz
13:00 2. Männer KK SG Frankenthal 2 – SC 1911 2
15:00  1. Männer KOL SV Gnaschwitz/ Doberschau – SC 1911

Sonntag, 21.05.
09:00 F-Junioren KL SV Königsbrück/Laußnitz – SC 1911 2
09:00 E-Junioren KL SV Königsbrück/Laußnitz 2 – SC 1911 
11:00 A-Junioren KL JSG SüdWest-Lausitz – 
    SpG SV Deutschbaselitz/Einheit Kamenz
11:00 C-Junioren KL SC 1911 - JSG SüdWest-Lausitz

Abteilung. Fußball (AE), sc1911.de, facebook.com/SC 1911 Großröhrs-
dorf Fußball, Instagram/ SC_1911_Grossroehrsdorf

 FSV- Bretnig-Hauswalde

Ergebnisse:

Samstag, 13.05.
E-Junioren 2. Kreisliga (B) FSV - TSV 90 Neukirch 9:2
D-Junioren 2. Kreisliga (B) SV Sankt Marienstern - 
  SpG Rammenau/FSV 2 6:0
D-Junioren 1. Kreisliga (A) Hoyerswerdaer FC 1. – FSV 0:4
B-Junioren 1. Kreisliga (A) SpG FSV/Rammenau - 
  SpG Wiednitz/Heide/Straßgräbchen/
  Wittichenau 6:3
Herren 1. Kreisklasse SpG FSV 2./Rammenau 2. - Arnsdorfer FV 2.
 Verlegt auf Mittwoch, 17.05.2023, 19.00 Uhr
Herren 1. Kreisliga (A) TSV 1859 Wehrsdorf - FSV 2. 1:4

Sonntag, 14.05.
E-Junioren 2. Kreisliga (B) SpG Rammenau/FSV 3. - SV Göda  2:6
E-Junioren  2. Kreisliga (B) FSV 2 - Bischofswerdaer FV 08 3 6:1
F-Junioren 1. Kreisliga (A) SV Liegau-Augustusbad - 
  SpG FSV/Rammenau 1:0
C-Junioren 1. Kreisliga (A) SpG FSV/Rammenau - 
  FSV Budissa Bautzen 0:4

Vorschau
Samstag, 20.05.
09:00 E-Junioren 2 Kreisliga (B) SG Großdrebnitz - FSV 2
09:00 F-Junioren 1. Kreisliga (A) SpG FSV/Rammenau -
   SV Bischheim-Häslich 2.
09:00 D-Junioren 2. Kreisliga (B) SpG Rammenau/FSV 2 - 
   Thonberger SC 1931
10:00 B-Junioren 1. Kreisliga (A) TSV Wachau - SpG FSV/Rammenau
10:30 E-Junioren 2. Kreisliga (B)  Königswarthaer SV - FSV 1.
13:00 Herren  1. Kreisklasse SV Liegau-Augustusbad - 
   SpG FSV 2./Rammenau 2.
14:00 Herren 1. Kreisliga (A)  FSV – SpG Gaußig/Göda

Sonntag, 21.05.
10:30 C-Junioren 1. Kreisliga (A)  SpG SV Hochkirch/Baruther SV/ 
   SV Gebelzig - SpG/SV Rammenau
11:30 A-Junioren 1. Kreisliga (A) Arnsdorfer FV - SpG Rammenau/FSV

Mittwoch, 24.05.
17:00 E-Junioren 2. Kreisliga (B) SV Fortschritt Großharthau - 
   SpG  Rammenau/FSV 3.

Donnerstag, 25.05.
17:30 D-Junioren 1. Kreisliga (A) FSV - SpG SV Zeißig/ 
   Spvgg. Knappensee

Weitere Informationen unter www.fsv-bretnig-hauswalde.de

HC Rödertal - Die Rödertalbienen

2. Handballbundesliga Frauen
Göppingen beendet Rödertaler Heimserie

HC Rödertal – FRISCH AUF Göppingen 25:27 (12:13)
Die Partie der Rödertalbienen ge-
gen FRISCH AUF Göppingen, im 
Vorfeld als Topspiel angekündigt, 
hielt sein Versprechen. Über 60 Mi-
nuten schenkten sich beide Teams 
nichts. Zu keinem Zeitpunkt kam 
das Gefühl auf, dass hier der 3. 
Liga-Aufsteiger gegen die Aufstieg-
saspiranten aus Göppingen spielte. 
Am Ende mussten sich die Bienen 
knapp mit 25:27 (12:13) geschla-
gen geben. Damit endete auch die 
Heimserie des HCR nachdem sie in 
zehn Spielen zehnmal als Siegerin-
nen im Bienenstock von der Platte 

gingen. Überhaupt war es erst die zweite Saisonniederlage vor heimi-
schem Publikum.

HCR-Cheftrainerin Maike Daniels zum Spiel: „Es war ein gutes Spiel. 
Ich bin nur mit dem Ergebnis unzufrieden, weil wir einen Punkt verdient 
gehabt hätten. In den wichtigen Phasen hat heute ein kleines Bisschen 
gefehlt. So haben wir beispielsweise in Überzahl die Tore nicht gemacht. 
Dann verliert man eben so ein enges Spiel wie gegen Göppingen.“

In einer Woche geht es für den HC Rödertal zum nächsten Hochkaräter. 
Dann fährt der Bienentross am Samstag, den 20. Mai 2023, zum Ostder-
by zu den Spreefüxxen Berlin.

Vereine und Verbände

Inserieren im Rödertal-Anzeiger?
Tel.: 32229 oder anzeiger@muk-werbung.de

Kirchliche Nachrichten

Lena Smolik
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Die Erinnerung ist das Fenster
durch das wir dich sehen können,

wann immer wir wollen.

Nach einem erfüllten Leben nehmen wir Abschied von unserer lieben 

Mutter, Schwiegermutter, Schwägerin, Tante, Oma, Ur-Oma & Ur-Ur-Oma

Frau

Elly Kühne
*10.03.1925    †13.04.2023

In Dankbarkeit

Ursel Buchholz mit Familie

Margit Mogyoróssy mit Familie

sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, den 02.06.2023, 

15.00 Uhr auf dem Äußeren Friedhof in Großröhrsdorf statt.

Rathausplatz 1,  03 59 52/41 48 85
 Öffnungszeiten: 11-14 u. 17-22 Uhr, Dienstag Ruhetag

Frischer Spargel!

      Der Ratskeller und sein Team freuen sich auf Sie!

Ratskeller Trattoria dell Arte

Panitz-Reisen
Fahrservice im Rödertal & Umgebung

Krankenfahrten für alle Krankenkassen – Arzt-Reha 
Chemo- und Bestrahlungsfahrten – Rollstuhltransporte
Zubringer z. Bus – Flug – Bahn – Urlaub u. v. mehr

 Ausflüge – Rundfahrten – Familienfeiern bis 16 Personen

Tel.: 035952-30519 - Rathausstraße 6 - Großröhrsdorf

Bergstraße 3 - 01900 Großröhrsdorf - E-Mail: buo@sp-seidel.de
Telefon (03 59 52) 4 88 47 - Mobil: (01 72) 7 03 60 38 - www. sp-seidel.de

Fernseh-Verkauf & -Service
• Verkauf und Installation von TV-, Video- und Hifi-Geräten
• Verleih von Beamern, Flachbildschirmen 
 und Beschallung
• Fernseh-Reparaturdienst

Smart Home von Technisat - der Ganovenschreck

Bei uns live vorführbar!
Außenkamera + Innenkamera

F.-A.-Rentsch-Str. 6a - 01900 Großröhrsdorf 
Tel.: (03 59 52) 4 22 63 - Funk (0172) 6 44 58 65 - www.mh-bedachung.de

Eine Dachsanierung mit uns hat jede Menge Vorteile:
sorgfältige und individuelle Planung, die vieles möglich macht!

Ein eingespieltes Team und modernste Materialien,
die halten, was wir seit über 26 Jahren versprechen.

 Dachklempner

 Gerüstbau

 Dachreparaturen

 Dachdeckerarbeiten

Nur eine Mutter gibt‘s im Leben,
viel Gutes hat sie uns gegeben.
Geduldig trug sie Leid und Schmerz,
nun ruhe sanft, lieb Mutterherz.

Gisela Blaschke
    geb. Raupach

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten

und ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Besonders danken wir dem Pflegepersonal des Pro Seniore, 

der Trauerrednerin Frau Sommer, dem Musiker Herrn Bayer 

sowie dem Bestattungsinstitut Schuster.

In bleibender Erinnerung

Deine Kinder Dietmar, André, Thomas, Michael, Annett mit Familien

Großröhrsdorf, im Mai 2023

Kirchliche Nachrichten

21. Mai – Exaudi (6. Sonntag nach Ostern)
Großröhrsdorf:  09:30 Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und 

Kindergottesdienst
Bretnig: 10:00 Gottesdienst
Kleinröhrsdorf:  19:00 Abendgottesdienst mit Heiligem Abendmahl

Aufruf zur Teilnahme an der Jubelkonfirmation 2023 
in Großröhrsdorf und Kleinröhrsdorf

Liebe Einwohner unserer Stadt,
zum traditionellen Festgottesdienst der Jubelkonfirmation laden wir 
am Sonntag, den 4. Juni 2023 alle ein, die in Großröhrsdorf oder in 
Kleinröhrsdorf vor 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 65, 70 und 75 Jahren 
konfirmiert wurden. Der Festgottesdienst in Großröhrsdorf beginnt 
um 9:30 Uhr und in Kleinröhrsdorf um 13:30 Uhr. Im Anschluss an 
diese beiden Gottesdienste besteht die Möglichkeit; bei Kaffee und Ku-
chen einander zu begegnen und Grüße auszutauschen. Bitte sagen Sie 
es auch weiter! Willkommen sind auch all die anderen, die zwar nicht 
hier, aber zeitgleich in einer anderen Kirche konfirmiert wurden. Haben 
Sie vielleicht Kontakt zu ehemaligen Klassenkameraden, die außerhalb 
wohnen? Gern können Sie Einladungen zu diesem Fest im Pfarramt 
abholen und weitergeben! Die Öffnungszeiten unseres Pfarramtes sind 
Dienstag von 14:00 - 17:00 Uhr und Donnerstag von 10:00 - 13:00 Uhr. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
In Vorfreude auf die Jubelkonfirmation! Herzliche Grüße
Ihr Pfarrer Stefan Schwarzenberg, Großröhrsdorf

Sprechzeiten mit Pfarrer Stefan Schwarzenberg:
Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr, Zum Kirchberg 10, Pfarramt
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Ausbildungsstart: 1. September
Ausbildungsstart: 1. September

Jäckel Omnibusverkehr und Reisebüro GmbH - 01900 Großröhrsdorf - Bandweberstraße 109
Telefon (03 59 52) 5 82 69 - Fax: 3 38 81 - www.jaeckel-reisen.de - info@jaeckel-reisen.de

Entdecken • Erleben • Genießen

25.05. Liberec erwartet uns, Mittagessen, Besuch im Botanischen Garten 86 €
14.06. Besuch des Rosengartens mit Rosentorte, Mittagessen u. Eintritt 82 €
15.06. Schifffahrt auf dem Scharmützelsee „der Perle Brandenburgs, Mittag 90 €
20.06. Hirschberger Tal u. seine Schlösser Mittag, Kaffee u. Reiseleitung 83 €
22.06. Schifffahrt auf der Saale, Freizeit Bad Kösen, Mittag, Rudelsburg 85 €
26.06. Lavendelblüte in der Oberlausitz mit Führung, Kaffeegedeck, Mittag 83 €
27.06. Grenzhupp‘n im Dreiländereck, Rundfahrt Reiseleiter, Mittag, Kaffee 84 €
19.07. Sandsteinfelsen der Bastei mit neuer Aussichtsplattform, Kaffeegedeck 54 €
24.08. Jakubzburg – zu Besuch in der Vergangenheit, Führung, Kaffeegedeck 64 €
31.08. Berlin mit Schifffahrt auf Landwehrkanal und Spree sowie Freizeit 79 €
02.09. Breslau – die schlesische Metropole an der Oder mit Führung 55 €
06.-10.06. Auf der Spur der TV Serie Bergdoktor, Chiemsee, Wilder Kaiser 672 €
08..-13.07. Alpenparadies Tirol & Südtirol, Kaunertal, Meran, Reschensee 690 €
16.-18.08. Regensburg mit Bayr. Wald, Kloster Weltenburg, Schifffahrt 388 €
27.-31.08. Insel Bornholm – die Perle der Ostsee - super Hotel 864 €
19.-24.09. Pustertaler Almabtrieb (Südtirol) mit Dolomiten, Kalterer See 780 €
                                                  JETZT BEI UNS DEN REISEKATALOG 2023 anfordern!

Fachgeschäft Uhren & Schmuck

G. Tomschke
- Uhrmachermeister -

Radeberger Str. 3 - Großröhrsdorf - Tel.: 4 60 12

Öffnungszeiten: Dienstag + Mittwoch 10.00 - 12.30 Uhr  
  Donnerstag + Freitag 15.00 - 17.00 Uhr    

Wir schließen unser Geschäft am 31.05.2023!
Räumungsverkauf

40 Preisnachlass
auf Uhren & Schmuck *

*  Gilt nicht für bereits Reduziertes  und Sonderangebote sowie Bestellungen.

%

Maklerbüro Haufe
01900 Großröhrsdorf - Großmannstr. 4       

035952 48258 - 0172 3523310 - www.maklerbuero-haufe.de

Immobi l ien
Beratung +   Verkauf

seit 1994 Fachmann vor Ort

Computer- und Telefonservice
André Wehnert

Dipl.-Informatiker (TU)
Bahnhofstraße 4
01900  Großröhrsdorf

Tel.: 035952/42 92 18
Fax.: 035952/42 92 19
Mobil: 0160/79 25 251
wehnert_andre@yahoo.de

Ihr Rundumservice für Computer, Telefon(anlagen)
und Computervernetzung sowie Zubehör

Datenrettung | Webseitengestaltung
Vermittlung von Telekom-Internet-Anschl.

Eigene Werkstatt | Vor-Ort-Service
Rufen Sie mich an, ich berate Sie!
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Liebe Kunstfreunde!
Anlässlich des sachsenweiten 19. KUNST: offen - Pfi ngstwo-
chenendes möchten drei Künstlerinnen aus dem Rödertal ihre 
Werke gemeinsam präsentieren.
Es erwartet Sie Malerei, Grafi k, Druckgrafi k und Bildhauerei in 
Stein und Holz!
Nehmen Sie sich Zeit, bei Kaffee, Kuchen und handgemachter 
Musik, verschiedenste Kunstwerke zu betrachten.

Wir laden herzlich ein nach Kleinröhrsdorf 
zur Garten-Galerie, Großröhrsdorfer Straße 25, 

bei Julia Schöne.
PFINGSTSAMSTAG, 27.05.23, 10 - 18 Uhr.

Auf Ihr Kommen freuen sich Julia Schöne, Juliane Uebe 
und Waltraud Lorek!

Erstbezug nach hochwertiger Komplettsanierung mit 
Dachgeschossdämmung, Brennwert-Therme, geho-
bener Ausstattung: LAN, SAT/DAB/FM, Tageslichtbä-
der mit Badewanne/Glasdusche.
3 Zi. EG li. 74m², 666€ kalt, 885€ warm
2 Zi. EG re. 60m², 540€ kalt, 715€ warm
2 Zi. OG re. 61m², 592€ kalt, 770€ warm, inkl. EBK
2 Zi. DG li. 54m², 486€ kalt, 645€ warm
2 Zi. DG re. 73,3m², 659€ kalt, 875€ warm
Saarstr. 2, 01900 Großröhrsdorf
Tel.: 03 59 52/17 47 34


